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Planen

Stadtkernplanung Nidau
Von Atelier 5, Architekten und Planer,
Bern

7. Ziele der Ortsplanung
In der eben abgeschlossenen

Ortsplanung wurden die folgenden Ziele für
die Entwicklung des Ortskerns festgelegt:

Ausbau des Stadtkerns als zentraler
Ort für dieTeilregion am rechten Seeufer

und für die Gemeinde selbst. Durch
seine Lage zwischen der Stadt Biel und
den Gemeinden am rechten Seeufer ist
Nidau geeignetes Zentrum für die
Teilregion. Das mittelalterliche Städtchen
übt zudem durch seine schönen Stras-
senräume Anziehungskraft aus.

Eine Förderung Nidaus als Zentrum
der Teilregion dient auch der besseren
Versorgung und trägt zu einem besseren

Zusammenhang innerhalb der
Gemeinde bei.

Bereits 1968 kritisierte der Gemeinderat:

«Manche Merkmale eines zentralen
Treffpunktes, der auch auf die Quartiere
seine Anziehungskraft ausüben sollte,
sind nicht oder nur unvollständig
vorhanden.»

Um diese Ziele zu erreichen...
...soll das Zentrum ein vielfältiges

Sortiment an Dienstleistungen anbieten,
so dass man nicht für Einkäufe und
andere Anliegen nach Biel fahren muss.

Eine wichtige Voraussetzung für diese
Entwicklung wäre ein grösserer
Selbstbedienungsladen. Auch für andere
öffentliche Einrichtungen müssen die
räumlichen Voraussetzungen geschaffen
werden. Die dazu notwendigen Flächen
können beim Bahnhof und hinter dem
Stadthaus zur Verfügung gestellt
werden.

soll der Stadtkern vermehrt zu
einem lebendigen und anziehenden
Bereich werden.

Deswegen erhalten die Gebiete
Bahnhof und Schloss eine neue Bedeutung

als Stadteingänge in die geschlossene

Altstadt.

2. Das Wichtigste
über den heutigen Zustand
Der Zustand der Gebäude
und die Bauabsichten

Der bauliche Zustand ist im allgemeinen

gut; es gibt mehrere Eigentümer,
die umbauen und den Komfort verbessern

wollen.

Lärm und Luftverschmutzung
Messungen haben ergeben, dass die

vom Verkehr verursachte Luftver-

schmutzung weit unter den kritischen
Werten liegt, der Lärm jedoch die

Grenzwerte eindeutig übersteigt.

3. Der Umgang
mit der historisch wertvollen
Bausubstanz

Was wir heute sehen, ist das Résulta'

einer vergangenen Entwicklung. Was

wir morgen sehen werden, ist das Re'

sultat der heutigen Entwicklung.
Die alte Bausubstanz wird auch Uj

Zukunft Veränderungen erfahren, wen

sich unsere Ansprüche verändern: wo

früher Torbogen und Fenster waren,
sind heute Schaufenster. Wo früher rie-

sige Estriche waren, werden heute

Wohnungen eingebaut. Soweit dies

nicht zu einer Zerstörung des Stadtbü'
des führt, sollen solche Veränderungen
zugelassen werden.

Soll die Altstadt weiterleben, muss sie

unterhalten und müssen vergänglichere
Teile ersetzt werden. Dies führt auch zu

einer Veränderung des Aussehens, weit

sich die Bautechnik und das ästhetische
Empfinden verändern. Deshalb kann

0

c^rrcioru.

Ii
Ecr)

5es.<-wzû>-<cr «

(LAdE±-> f ß_E.WTÜ*J£-<i»-»T7

(^EWEtlSE)
ÔT=rt*->-u_ ÊEiijoe

Äir£A.lp'iATzLt

1 » 1

\A.\ / te&r&me<wr

fa|
ü
[g var

jgjj

Ül TMXfLätt®

Bewegungsräume

Legende:

Durchgangsverkehr

Erschliessungsstrassen

Fussgängerverkehr

ÖD 2-sei tig geführt

1-seitig geführt

nicht geführt

Zugänge

öffentl. zugänglich

Ruheräume

Abb. 1 und 2. Strukturskizzen: Um die räumliche Struktur verstehen zu lernen, wurden die bedeutenden Eigenschaften des Stadtkerns
festgehalten.
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NUTZUNG

ERDGESCHOSS

Oeffentliche Nutzung

Dienstleistungsbetriebe
(Büro, Verwaltungen, Banken,

Arzt- und Anwaltspraxen,
Coiffeursalon)

Gewerbe / Industrie

Lager / Hagazine / Garagen

4bb. 5

4. Die Ladenflächen
Um die zentrale Rolle Nidaus erfüllen

zu können, sollen in den «Neubaugebie-
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3. Die Nutzung der verschiedenen Gesc
1rdgeschoss Gewerbe, darüber Wohnungen.

ursprüngliche Zustand nicht beibehalten

werden. Wir wollen aber anstreben,

dass jede Veränderung einen wert-
vollen Beitrag zum Stadtbild leistet
(Abb. 1, 2).

osse: In der Regel im Abb. 4

Der Entwurf zum Baureglement über
die Altstadt regelt vor allem folgendes:

- Die ursprüngliche Nutzung der Häuser

soll beibehalten werden: Im Erd-
geschoss Gewerbe, in den Oberge¬

schossen vorwiegend Wohnungen,
jedes Haus mit eigenem Zugang
(Abb. 3). Die Häuser wurden für diese
Nutzung gebaut, das sieht man ihnen
an. Eine Veränderung dieser
Nutzungsart führt zu einem Widerspruch
zwischen dem Aussehen eines
Gebäudes und seiner Nutzung, es
entsteht eine «Kulissenarchitektur».

- Die Häuser sollen möglichst lange
stehen bleiben: Abbräche sind nur
zugelassen, wenn sie aus konstruktiven

Gründen notwendig werden.
Besonders wertvolle Häusergruppen,
Einzelhäuser und Bauteile unterstehen

einem erhöhten Schutz. Für
Veränderungen, die notwendig werden,
weil sich die Nutzung ändert (Schaufenster,

Dachausbau) oder weil
Bauteile ersetzt werden müssen, bestehen

differenzierte Vorschriften. Man
versucht zu erreichen, dass auch das
20. Jahrhundert seinen Beitrag zum
Gesicht der Stadt leistet.

- Neubauten sollen vor allem von hoher
Qualität sein: Steht ein Haus nicht
unter erhöhtem Schutz, so soll es
durch ein Haus aus unserer Zeit
ersetzt werden können. Es sind dabei
Projektierungsverfahren zu wählen,
die eine möglichst gute Qualität
gewährleisten (Wettbewerb).



Planen

ten» die Erdgeschosse für Läden und
andere öffentliche Nutzungen reserviert
werden. Die Obergeschosse dienen
dem Wohnen.

Weitere Ladenflächen sollen neu
geschaffen werden: Beim Bahnhof soll ein
Ladenzentrum entstehen. Diese Lage ist
für grössere Läden besonders günstig:

- Haltestellen von BTI und Bus liegen
hier.

- Das Gebiet ist für den Verkehr aus
dem Einzugsgebiet direkt erreichbar;
die Altstadt wird nicht belastet.
Entsprechende Parkierungsmöglichkei-
ten müssen vorgesehen werden
(Abb. 4).

Zwischen der Weyermattstrasse und
dem Stadtplatz soll eine Ladenstrasse
entstehen. Es sollen Ladenflächen für
kleinere und mittlere Betriebe geschaffen

werden, die keinen grossen
Autoverkehr verursachen (Abb. 5).

5. Die Gartenseite
Damit man auch in Zukunft in der

Altstadt angenehm wohnen kann, ist es
wichtig, dass genügend Gartenfläche
erhalten bleibt und dass Spielplätze für
die Kinder vorgesehen werden. Die
überbaubaren Flächen müssen deshalb
eingeschränkt werden. Für die Parkierung

sind folgende Massnahmen vorgesehen:

- Für die aufzuhebenden Parkplätze an
der Hauptstrasse wird in nächster
Nähe Ersatz geschaffen.

- Auf privatem Grund sollen, soweit
dies möglich ist, weitere Parkplätze
entstehen, ohne jedoch zuviel
Grünfläche zu beanspruchen.

- Im Zusammenhang mit der Überbauung

der Neubaugebiete, vor allem am
Südeingang, soll weiterer zusätzlicher
Parkraum geschaffen werden.

6. Die Stadteingänge
sollen verbessert werden

Damit die beiden Stadteingänge
schöner werden, sollen die Verkehrsanlagen

weniger, der städtische Raum mit
seinen Begrenzungen besser zur
Geltung kommen. Ein kurzes Stück Allee
versinnbildlicht beidseitig den Stadteingang.

Im Norden soll das Schloss besser zur
Geltung kommen: Der Busch- und
Baumbestand soll gelichtet werden, so
dass das Schloss von der Brücke her
besser wahrgenommen wird. Von der
Stadtseite her soll durch das Hochführen
der abgebrochenen Mauer wieder ein
deutlicher Abschluss des Strassenrau-
mes entstehen. Der Platz vor der alten
Post soll zum kleinen, vor Lärm
geschützten Stadtpark werden (Abb. 6).

Im Süden werden in Zusammenhang

Abb. 7

mit der vorgesehenen Bausubstanz zwei
Plätze geschaffen: ein lebendiger
Bahnhofplatz und ein ruhiger Platz bei der
Bibliothek. Der Bahnübergang soll
durch Trasseekorrekturen sicherer
gestaltet werden (Abb. 7).

7. Der Richtplan
Dieser Richtplan (Abb. 8) bildet die

Grundlage für

- einen Überbauungsplan mit
Bauvorschriften im Bereich der alten Bausubstanz

- das weitere Vorgehen in den
Neubaugebieten, wo zu gegebener Zeit
detaillierte Planungen gemacht werden
sollen.
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ABSCHLUSS UND LÄRMSCHUTZ
GEGEN DIE STRASSE SOLL
DEN RUHIGEN PARK SCHÜTZEN

BAHNHOF, BUSENDSTATION
UND GRÖSSERE
LADENFLÄCHEN UNTER EINEM
DACH SOLLEN DEN SÜDZUGANG

BETONEN.
(WOHNEN IM OhERPESCHOSS)
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4bb. S
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Schützenswerte Bauten / öffentl.
Perimeter Wohn- und Gewerbegebiete

Baubereich, Geschosszahl

Verkehrsfläche
Parkplätze
Fussgänger- und Anlieferungsbereich
Grünfläche, Hof, Uferbereich
Spielplatz
Gartenwirtschaft
Bäume, best. Bäume

Geleiseanlagen
Var. Mehrzwecksaal
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